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Einleitung

Diese Arbeit beschäftigt sich nicht vorrangig mit der Frage, welche Tatsachen,
Umstände, Faktoren, „reale“ Gründe sich auf die Bestimmung der Strafhöhe
innerhalb eines Strafrahmens auswirken können. Vielmehr soll im Vordergrund
stehen, auf welche Weise sich die Frage nach den sog. Strafzumessungsrelevan-
zen klären lässt, welche rechtlichen Leitgesichtspunkte insofern zur Verfügung
stehen.

Zur Herkunft der Strafzumessungsrelevanz hat gerade die traditionelle Strafzu-
messungslehre viele Fragen offen gelassen. Die meisten der einschlägigen Passa-
gen aus der älteren Literatur bleiben im Hinblick auf die dogmatische Fundierung
von Strafzumessungstatsachen unklar. Zwar hat man die Straftheorien letztlich
immer gleichsam als Obersätze der Strafzumessung angeführt, doch waren diese
letztlich kaum dazu in der Lage Licht ins Dunkel zu bringen. Zum einen lag das
daran, dass gerade in der älteren Literatur im Wesentlichen alle Straftheorien, die
man überhaupt kannte, als „anerkannt“ galten und deshalb gleich mehrere Theo-
rien zur Erklärung von zweifelhaften Tatsachen, die aber immer schon in der
Strafzumessung berücksichtigt wurden, in Betracht kamen; es kann vor diesem
Hintergrund übrigens auch nicht verwundern, dass sich die Diskussion alsbald
auf das Verhältnis der Strafzwecke zueinander konzentrierte. Zum anderen waren
auch die einzelnen in Bezug genommen Theorien nicht immer präzise oder nach
Maßstäben auszufüllen, über deren Inhalt sie selbst Auskunft gaben. Die Antwort
auf die Fragen, ob und aus welchem Grund bestimmte Tatsachen in der Strafzu-
messung berücksichtigt werden dürfen, lag deshalb weitgehend im Auge des Be-
trachters. Das Problem geriet auch deshalb nur langsam in den Fokus der Wissen-
schaft, weil die Strafzumessung anfänglich gar nicht als Rechtsfrage, sondern als
Tatfrage beurteilt wurde – eine These, die heute zwar als überkommen gilt, aber
doch in einigen Straftheorien moderner Prägung wieder einen Rückhalt finden
könnte.

Die gegenwärtige Diskussion trägt dem rechtlichen Charakter der Strafzumes-
sung eher Rechnung. Zwar anerkennt die herrschende Meinung immer noch den
zentralen Stellenwert der Straftheorien für die Strafzumessung. Jedoch wird
weniger über das Verhältnis dieser Theorien zueinander diskutiert als über die
Frage, welche Schlussfolgerungen für die Strafhöhenbestimmung aus ihnen über-
haupt gezogen werden können. In diesem Rahmen emanzipieren sich zunehmend
Konzepte, die zur Konkretisierung des jeweils gewählten straftheoretischen Aus-
gangspunkts die Verbrechenslehre in das Blickfeld rücken. Mit Blick auf deren
Aussagen gehen manche Experten gar so weit, auf die Leitfunktion von Straf-



theorien in der Strafzumessung gänzlich zu verzichten. Dabei werden sie durch
den Gesetzgeber bestärkt, der sich augenscheinlich nicht für die eine Straftheorie
entschieden hat, sondern, bewusst oder unbewusst, je nach Regelungszweck mal
diese, mal jene straftheoretische Erwägung aufgreift.

In dieser Arbeit soll untersucht werden, wie sich Verbrechenslehre und Straf-
zumessung zueinander verhalten, welche Rolle in diesem Kontext Straftheorien
spielen können und welche Schlussfolgerungen sich aus einem etwaigen Zusam-
menhang für den in der Strafzumessung ausweislich des Gesetzeswortlauts des
§ 46 Abs. 1 S. 1 StGB so zentralen Schuldbegriff ergeben. Zu diesem Zweck
wirft die Arbeit, ausgehend von der traditionellen Lehre, einen Blick auf den
formalen und materiellen Zusammenhang zwischen Verbrechens- und Zumes-
sungslehre, um anschließend der Frage nachzugehen, was sich aus einem solchen
Zusammenhang für die Beurteilung von Strafzumessungsrelevanzen konkret er-
geben kann. Es wird sich zeigen, dass in weiten Teilen Strafzumessungsrelevan-
zen aus der Verbrechenslehre gefolgert werden können, dass aber auch einige
Abweichungen erklärt werden müssen.
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A. Induktive Methode zur Ergründung
von Strafzumessungsrelevanzen

I. Traditioneller Ansatz

1. Finale, reale und logische Strafzumessungsgründe

Die traditionelle Fundierung der Strafzumessungstatsachen geht auf eine Ana-
lyse Spendels zu dem seiner Zeit im Strafzumessungsrecht gebräuchlichen Be-
griff des Strafzumessungsgrundes zurück. Es gebe dreierlei Arten von Straf-
zumessungsgründen: die tatsächlichen Gegebenheiten und Vorgänge als causa
essendi der strafzumessungsrechtlichen Entscheidung, den Zweckgrund als causa
finalis des Strafmaßes und schließlich Erwägungen, die den Strafzweck mit dem
realen Lebenssachverhalt zueinander in eine logische Beziehung setzen, die so
genannte causa cognescendi.1 Zwar stellt Spendel klar, dass die drei Kategorien
lediglich einer begrifflich differenzierenden Erfassung des im Rahmen jeder
Strafzumessungsentscheidung untrennbar miteinander Verbundenen dienen.2

Gleichwohl beinhaltet die Unterscheidung eine Strukturvorgabe für die Strafrah-
menkonkretisierung. Begründet wird die Strafhöhe mit einer am Strafzweck
orientierten, den Regeln der Logik folgenden Bewertung der realen Strafzumes-
sungstatsachen.

Spendels begriffliche Analyse des „Strafzumessungsgrundes“ wurde deshalb
im Laufe der weiteren Erschließung der Strafzumessung von anderen Autoren
aufgegriffen3 und ist in verschiedene Phasenmodelle der Strafzumessung aufge-
gangen. Eines der ersten dieser Modelle wurde von Bruns in seinem strafzumes-
sungsrechtlichen Fundamentalwerk „Strafzumessungsrecht“ entwickelt. Er ordnet
den Vorgang der Strafzumessung in drei wesentliche Arbeitsschritte. Zunächst
seien die gesetzlichen Strafzwecke zu ergründen. Sodann müssten die relevanten
Strafzumessungstatsachen ermittelt, ihre Bewertungsrichtung festgelegt und ge-
wichtet werden. Anschließend seien alle Umstände gegeneinander abzuwägen
und das relative Ergebnis in den Strafrahmen umzuwerten.4 Auf Spendels Unter-

1 Spendel, Zur Lehre vom Strafmaß, S. 191 ff.; ders., NJW 1964, S. 1758 (1759 f.).
2 Spendel, Zur Lehre vom Strafmaß, S. 199; vgl. dazu Fahl, Zur Bedeutung des Re-

geltatbildes bei der Bemessung der Strafe, S. 103 f.
3 Nachw. bei Frisch, 140 Jahre GA, S. 1 (6 in Anm. 26).
4 Bruns, Strafzumessungsrecht, S. 47 ff.


